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£/«ser« Mztgföez&r«, Abo««e«ta«, Mitarbeiter« ««zi FVezz«z7e« w«-
sehe« wir ei« gzztas «ezzes /wbr.

Wir alle müssen darauf vorbereitet sein, dass das Leben uns den Glauben

an das Gute und Wahre und die Begeisterung dafür nehmen will. Aber
wir brauchen sie ihm nicht preiszugeben. Kein Sonnenstrahl geht verloren.
Aber das Grüne, das er weckt, braucht Zeit zum Spriessen. Alles wert-
volle Tun ist Tun auf Glauben. Aiberi b'cbweitoer

Aus der Bundesversammlung
Wintersession, Dezember 1956

f. Fenisio« tfes Bwrgerrecbtagesetees (Art. 58)

Der Nationalrat und der Ständerat Messen die Ergänzung des Bürger-
rechtsgesetzes (Art. 58bis) gut, zur Beseitigung von Unbilligkeiten und
Härten, die sich in der Praxis der Wiedereinbürgerung ehemaliger Schwei-
zerinnen herausgestellt hatten.

Unter Vorbehalt des unbenützten Ablaufs der Referendumsfrist (bis
31. März 1957) besteht nun für alle ehemaligen Schweizerinnen die Mög-
lidhkeit der Wiedererlangung des Schweizerbürgerrechts.

2. Die A Denzszo« ber A//D

Nationalrat und Ständerat stimmten der bundesrätlichen Vorlage
zu. Diese Beschlüsse unterliegen bis Ende März 1957 dem Referendum.
Wenn dieses nicht ergriffen wird, werden die vorgesehenen Rentenver-
besserungen und Beitragsermässigungen rückwirkend auf den 1. Januar
1957 wirksam.

Bisherige Rentner. Die laufenden ordentlichen Renten wer-
den von Amtes wegen neu festgesetzt. Betagte und Hinterlassene, die
bereits eine ordentliche AHV-Rente beziehen, brauchen daher nichts vor-
zukehren. Die ihnen ab 1. Januar 1957 zustehenden Rentenerhöhungen
werden ihnen im Laufe des Monats April 1957 ausbezahlt.

Neue Rentner. Die Versicherten, welche auf Grund der revi-
dierten Bestimmungen neu in den Genuss einer Rente gelangen, namentlich
also die 63 — 65jährigen Frauen und die im 1. Semester des

Jahres 1892 geborenen Personen, werden im Laufe des Monats Februar
1957 durch Publikationen aufgefordert, sich anzumelden.
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Bei Gelegenheit der 4. Revision der AHV dürfte uns folgende
Meldung des Presse-.und Informationsamtes der deutschen Bundesregie-
rung in Bonn vom November 1956 interessieren:

Clara Döhring berichtet über den Stand der Verhandlungen zur
Rentenreform unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob „AI-
tersruhegeld mit 65 oder 60 Jahren?" Die Arbeits-
kraft wird immer kostbarer. Wir bemühen uns jetzt, sie durch die ange-
strebte 40-Stunden-Woche zu schonen und zu schützen. Wir müssen sie
vor allem bei den Frauen auch dadurch vor restloser Ausschöpfung be-
wahren, dass wir die Altersgrenze auf .60 Jahre festsetzen Die 6 0 -
Jahresgrenze für Frauen besteht u.a. bereits in England, Belgien,
Dänemark, Oesterreich und Griechenland. In Italien, Frankreich
und einigen anderen Ländern sind die Frauen bereits mii.t
55 Jahren rentenberechtigt. Die Bundesregierung, die bei jeder Gë-
legenheit ihre familienfreundliche Politik betont, sollte besonders gross-
zügig sein Aus „Spiegel der Frauenzeitschriften"

5. ziher Zini/schwfz (h4ri. 22his RR)
Wie der Ständerat in der Septembersession hat nun auch der Natio-

nalrat den Verfassungsartikel über den Zivilschutz, der die obligato-
rische Dienstpflicht der Frau in den Hauswehren vorsieht,
angenommen.

Der .Zh/72^ schweizerischer Fr^we^nereiMe schreibt dazu:
„Nach unserer Eingabe vom August an den Vorsteher des Eidg.

Justiz- und Polizeidepartements betr. den Verfassungsartikel über den
Zivilschutz (Art. 22 bis BV) sind wir noch mit zwei Schreiben an die
vorberatende nationalrätliche Kommission und an die Mitglieder des Na-
tionalrates gelangt, um uns vor allem für die Freiwilligkeit der
Dienstleistung der Frauen in den Hauswehren einzusetzen. — In
der Dezember-Session hat sich der Nationalrat mit 76 gegen 63 Stimmen
für die obligatorische Dienstleistung der Frauen in den Hauswehren aus-
gesprochen. Dieser Beschluss, der noch der Volksabstimmung unterliegt,
wurde nach einer langen Debatte trotz grosser Opposition gefasst. Es
ist bedauerlich, dass Ständerat und Nationalrat mit Bezug auf die Dienst-
leistung in den Hauswehren unseren Standpunkt nicht übernommen haben.
Das Stimmenverhältnis bei der Abstimmung beweist aber wenigstens, dass
unser Standpunkt im Nationalrat weitgehend geteilt und unterstützt wur-
de. Das Schicksal des zukünftigen Art. 22 bis BV hängt nun ausschliesslich
von den Stimmberechtigten ab".

Audh der .Schweizerische /tir Fr«Me?z5iira»2recht verwahrt
sich gegen die obligatorische Dienstpflicht der Frau mit folgender Kund-
gebung:

„Der Beschluss der eidgenössischen Räte, den obligatorischen Zivil-
dienst bei den Hauswehren in die Bundesverfassung aufzunehmen, hat
unter unzähligen Frauen eine wahre Bestürzung hervorgerufen.
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In zwei Weltkriegen haben die Schweizer Frauen zur Genüge bewie-

sen, dass sie freiwillig die Erfüllung notwendiger Pflichten auf sich neh-

men. So lange aber die Schweizer Bürgerinnen von den politischen Rech-

ten ausgeschlossen und nicht im vollen Genuss der Rechtsgleichheit sind,

die die Bundesverfassung garantiert, so lange erscheint uns die Festset-

zung eines Dienstobligatoriums als ein offenbarer Missbrauch der Gewalt.

Noch haben die Schweizer Stimmbürger über den neuen Verfassungs-

artikel zu entscheiden. Wir appellieren an das Schweizervolk, es möge

sich an das Wort erinnern: „Gerechtigkeit erhöhet ein Volk".

Die eidgenössische Abstimmung über den Zivilschutz ist auf den

3. März festgesetzt.

Schweizerische Frauenstimmrechtschronik

G e « / Moiiow /wr GemezWesrimmrerih

In Genf hat die unabhängige christlich-soziale Gruppe dem Stadtrat

eine Motion eingereicht, wonach dieser beim Regierungsrat einen Verstoss

für die Ausarbeitung eines Gesetzes machen soll, das den Srimm-

recÂi zma! potöiscFe G^eicAsta//w«g i« FornraMMa/ew riwge/egewAeitaw ver-
leiht.

IR.« « ^ * IRa/^FarFeiz: Frawe« i» a!ie KircÄewräta im Rtaairia«^

(BSF) Die Synode der Waadtländer Nationalkirche sprach sich in

ihrer iüngsten Zusammenkunft auf Vorschlag von Prof. Germond nahezu

einstimmig zugunsten der Wählbarkeit von Frauen m die kirchlichen

Behörden aus. Das bedeutet, dass die Frauen in Zukunft den Räten der

Gemeinde- und Bezirkskirchenpflegen sowie der Synode und dem Syno-

dalrat als Mitglieder angehören können.

Die weiblichen Kirchgemeindemitglieder, die seit 1908 das Wahlrecht

besitzen, waren in den Jahren 1923, 1928 und 1954 über ihre Stellung-

nähme hinsichtlich ihrer Wählbarkeit befragt worden. Vor zwei Jahren

sprachen sich 6890 für, 5254 gegen die Wählbarkeit m sämtlichen Kir-
chenbehörden aus; 94 Kirchgemeinden hielten eine Abänderung der bis-

herigen Regelung für angebracht, 46 für überflüssig.

Die Synode hat den Synodalrat beauftragt, einen Vorschlag zur ent-

sprechenden Abänderung des Kirchengesetzes und des Reglements emzu-

reichen, der in der Folge dem Grossen Rat vorgelegt werden soll.

Was uns interessiert
Fiwe Frar« «/s Stagiaire ^es Fi^g- FotoiscSe« Z>eparieme«/s zage/asse«

Nach einer Mitteilung des Eidg. Politischen Departements befindet

sich unter den 12 Kandidaten mit Hochschulbildung, die von insgesamt 5 /
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